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durch) das Allgemeine Landrecht erjeßt winde. Dur) den Vertrag vom 
3. Mat 1815 erhielt fodann Preußen den Kulm — Michelaufchen Kreis zurüc, 
der durch eimen jenfeits der Weichjel belegenen Landftrich vergrößert wurde. 

Hier hatte der Code Napoleon die früheren PBrovinzialgefege exjegt. Das 

Patent vom 9. November 1816 beließ e8 bei der Abjchaffung diefer Provinzial- 

vechte; an Stelle des Code trat als Landesgejegbuch das Allgemeine Landrecht. 

Derjelbe Vorgang vollzog fich hinfichtlich des Negediftritts. Durch Patent vom 
19. April 1844 (6. ©. ©. 103) wurde fodann das nach Anhörung dev Bro- 

vinzialftände des Königreichs Preußen und auf Grumd des von einer Konmifjton 
des Staatsraths abgegebenen Gutachtens vedigirte „Wrovinzialvecht für Weit- 

preußen“ publizivt, das nach) S Lund 2 a. a. D. Gejeßeskraft in denjenigen zur 

Zeit jeines Erlaffes zu der Provinz Preußen gehörigen Landestheilen haben 

follte, die im Jahre 1806 zu Weftpreußen gerechnet waren, mit Ausnahme der 

zu dem früheren Marienwerderchen landräthlichen Kreife gehörigen Landestheile 

und der Stadt Danzig und ihres Gebietes, wie jolches im Jahre 1783 mit der 
Monarchie vereinigt worden war. Nach S 3 trat diejes Provinzialvecht mit 
dem 1. Juli 1844 an die Stelle des PBreußifchen Landrechts von 1721 und der 
übrigen das Privatrecht betreffenden Brovinzialgejege, Gewohnheiten und Ob- 
jewvanzen, auf welche von num an nicht mehr zurückgegriffen werden follte. 

Durch das Geje, betreffend die Emführung des Weltpreußifchen Provinzial- 
vecht3 in der Stadt Danzig und deren Gebiet, vom 16. Februar 1857 exhielt 
das MWeftpreußifche Provinzialvecht vom 1. Oftober 1857 ab auch für die Stadt 

Danzig und deren Gebiet, joweit dasjelbe im Jahre 1793 mit der preußischen 

Monarchie vereinigt war, Geltung; alle bisher in diejen Theile der Monarchie 
gültig gewefenen, das Privatrecht betreffenden PBrovinztalgefege, Statuten, Ge- 
wohnheiten und Obfervanzen wurden aufgehoben und mur die Gewohnheiten in 
Kraft belafjen, auf welche in den allgemeinen Landesgefegen, in dem (Weit 
preußifchen) Brovinzialvechte und in den Gejege vom 16. Februar 1857 jelbjt 
Bezug genommen ift. (Vergl. im Uebrigen hinfichtlich der feit dem 1. Juli 1844 

in Weftpreußen maßgebenden Brovinzialvechte von Holgendorff „Enzyklopädie der 

Nechtswiffenichaft" Th. I, Leipzig 1873, ©. 1065/7.) Don den Betinmmmgen 
des Oftpreußifchen Provinzialvechts fommen hier die Zufäge 16 und 17 zu den 

SS 244 ımd 546 Th. II Tit. 9 des Allgemeinen Landrechts, von denen des Weit 
preußischen Provinzialvechts die SS 3, 4, 5, 68--72 in Frage. 

4. Schlefifches Provinzialreht. 

Das Schlefische Provinzialvecht zerfällt in 

a) das allgemeine Schlefifche Provinzialvecht, welches diejenigen privat- 

vechtlichen Aechtsnormen enthält, die, ohne allgemeine Landesgejege zu jein, im 

Herzogtum Schleftien und der Grafichaft Glas mit Einjchluß der Landestheile 

gelten, die, früher zum Herzogthum Schlefien gehörig, in der Folge mit anderen 

Provinzen vereinigt find, 

b) das bejondere Schleftiche Partikularrecht, welches diejenigen privat 

vechtlichen Nechtsnormen enthält, die, von allgemeinen Provinzialvechte abweichend, 
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in den einzelnen Fürftenthümern und Standesherrfchaften für alle Verfonen und 
Sachen oder für einzelne gejeßlich al3 bejondere Gattungen anerfannte Klaffen 

von PBerjonen und Sachen Geltung befigen, 
c) die nur in einzelnen Theilen eines Fürftentbums vder einer Standes- 

herrfchaft gültigen Lofalrechte, die fich jedoch nur auf das Erbrecht beziehen. 

Die zu a) und b) aufgeführten Nechtsnormen find auf Grund von Be- 
vathungen mit den Deputirten der Stände 1841 al3 revidirter Entwurf gedruckt. 
Aus den 174 Paragraphen umfafjenden PBrovinzialvecht a) find hier hervor- 

zuheben: S 6, nach welchem der Eigenthümer bejtehender Brunnen dieje ohne 
Erxlaubniß der Bolizeibehörde nicht eingehen Tafjen darf, $ 71, welcher feitiegt, 
daß vermöge des Auenrechtes, joweit nicht Ortsgewohnheiten oder befondere 

Gejege ein Anderes bejtimmen, alle in der Feldmark befindlichen Privatflüffe 
und Bäche im Eigenthum der Gutsherrjchaft ftehen, und $ 82, welcher gegen 
den Klaren Inhalt der von den vormaligen Schlefifchen Etatsminiftern bejtätigten 
und vollzogenen Urbarien (Lagerbücher) eine Klage nur info weit zuläßt, als eine 

auf der neueren Gejeßgebung beruhende Veränderung der Verhältniffe nac)- 
weisbar ift. ar 

Die 359 Paragraphen des Schlefischen PBartifularrechts b) betreffen 

größtentheils die dem Gebiete der ehelichen Gütergemeinfchaft und des Erbrechts - 
angehörigen Materien. Hier verdient nur 5 206 Erwähnung, inhaltlich defjen 
im Fürftentfum Dels jeder Angrenzende Bäche, Gräben und PBrivatflüffe zu 
feinem Gebrauche ableiten fann, fie aber demnächjt wiederum in den alten Lauf 
zurücführen muß. 

An öffentlich rechtlichen Gejegen und Verordnungen find für Schleften 
hervorzuheben das „Edikt, wie e8 mit Räumung der Flüffe, Bäche, Gräben, 
auch Anlegung der Wafjerleitungen und Borfluth in Schlefien und der Graf- 
fehaft Glag gehalten werden joll”, vom 20. Dezember 1746 (Vieberding- Frank, 
„Gejege, betreffend Wafferrecht und Wafjerpolizei im PBreußifchen Staate”, 
Breslau 1888, , ©. 35 flg.), die „Ufer, Ward: und Hegungs-Ordnung vom 

12. September 1763 (Korn, „Schlefifche Edikten- Sammlung“, Bd. 7, ©. 40), 

das „Vorfluths-Edift“ vom 6. Juli 1773 (Xette und v. Rönne, „Landesfultur- 

gejeßgebung des „Preußifchen Staates", ©. 570/9) und die „Mühlenoronung 
für das Souveräne Herzugthum Schlejten und die Grafichaft Glag“ vom 
28. Auguft 1777 (Nieberding-Frank a. a. D. ©. 38). Die neuere Gejeggebung 
hat diefe. Verordnungen im Wefentlichen ihrer Gattung entfleidet; die Grund- 
lage des Wafjerrechts bildet auch für Schlejien das Allgemeine Landrecht und 
die mit dem VBorfluth-Edift vom 15. November 1811 beginnende Neuregelung 
der Wafjernugung. 

5. Brenfifche Gefeßgebung jeit Aufrafttreten des Allgemeinen Landredhts. 

Das preußifche Allgemeine Landrecht bietet die allgemeinen, für 
das Meichjelgebiet maßgebenden Grundlagen des Wafjerrechts, deren pro- 
vinzialrechtliche Aenderungen bei der Behandlung der einzelnen Materien Erx- 
wähnung finden werden, in den SS 96—117 Tit. 8 Th. I (von Einjchräntung


